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Zürich, den l.Suni 1920. 17. Jahrgang — M 6.

Frauenbestrebungen
Organ der deutsch- schiDeizeriscfien Frauenbewegung

Berausgegeben Don der

„Zürcher Frauenzentrale"

Verantwortliche Redaktion : Klara Bonegger, Emmi Bloch, bina Erni.
Ständige Mitarbeiterinnen: G. Gerbard (Basel), Dr. flnnie beuch (Bern), fl. Dück-Tobler (St. Gallen).

Die „Frauenbestrebungen" ersdieinen je am 1. des monats und kosten jährlich Fr. 3.50 oder balbjäbriidi Fr. 1.80 franko ins 5aus. Bestellungen
nimmt die Expedition entgegen. Abonnements bei der Post bestellt, je 20 Cis. Zuschlag.

Druck und Expedition: Budidruckerei Sacques Bollmann, Züridi 1, Unterer (Ilühlesteg 6/8, Telephon Selnau 4.37

Inhaltsverzeichnis: Einladung zur Generalversammlung. —
VIII. Kongress des Weltbundes für Frauenstimmrecht. — Die
Frauenbewegung im Zeitalter der Revolution (Schluss). — Die
Schweizer und die Deutsche Verfassung. — Kleine Mitteilungen.

Schweizerischer Verband für Frauenstimmrecht.

Samstag, den 5. Juni 1920

XL Generalversammlung
fn Genf (Maison Communale de Plainpatais, 52, rue de Carouge).

3 Uhr: Oeffentliche Delegiertenversammlung.
Traktanden:

h Aufruf der Delegierten.
2. Bericht des Vorstandes.
3. a) Rechnungsablage.

bi Festsetzung des Jahresbeitrages für 1920—1921.
4. Aenderung des Artikel 15 der Statuten. (Anträge: a) Winterthur,

b) Zürich.)
5. Wahlen : a) des Vorstandes, b) der Präsidentin.
6. Wählerliga für das Frauenstimmrecht (Motion Genf).
7. Nationalität der verheirateten Frau (Antrag des Vorstandes).
8. Farben des Verbandes (Bericht der Kommission).
9. Frauenstimmrechts-Ferienkurs 1920.

10. Mitteilungen und Anregungen.

8 7* Uhr: Oeffentliche Versammlung.
Traktanden:

Das Frauenstimmrecht in der Schweiz 1919 und 1920.
Das Frauenstimmrecht vor den Grossen Räten und vor den

Stimmberechtigten in Basel, Genf, Neuenbürg, St. Gallen, Zürich and vor
den eidgenössischen Räten. (Berichte von 6 Referentinnen.)

N. B. — Die Delegierten sind dringend gebeten, sich um 29/i Uhr
im Sitzungslokal einzufinden, um ihre Delegiertenkarte
gegen die Stimmkarte umzutauschen.

Empfohlene Gasthäuser: Hôtel-Pension des Familles (beim
Bahnhof). Zimmer und Frühstück von Fr. 6.25 bis Fr. 7.75,
Pensionspreis Fn 12.— ; Hôtel International (beim Bahnhof) :

Zimmer und Frühstück von Fr. 7.— bis Fr. 8.—, Pensionspreis
Fr. 17.— ; Hôtel de la Balance et Touring, place Longemalle

: Zimmer und Frühstück von Fr. 6.— bis Fr. 8.—, Pen¬

sionspreis Fr. 15.— ; Pension City (beim Sitzungslokal),
Pensionspreis Fr. 10. - ; Pension Familie Mrae Wenger, place
Claparède: Pensionspreis Fr. 9.— bis 12.— ; Pension British
(beim Sitzungslokal): Pensionsp'reis Fr. 12.50.

Da die Zahl der verfügbaren Zimmer in diesen Gasthäusern
nicht gross ist und der Zudrang der Gäste in Genf zur Zeit des
internationalen Kongresses beträchtlich sein wird, werden die
Delegierten und Mitglieder der schweizerischen Sektionen dringend
gebeten, so rasch wie möglich ihre Zimmer zu belegen,
indem sie sich direkt an die oben genannten Gasthäuser uiid
Pensionen wenden. Der Pensionspreis kommt nur iür diejenigen in
Betracht, die dem Kongress beiwohnen (6. bis 12 Juni). Die
Delegierten und Mitglieder der Sektionen, die gratis oder gegen
Entgelt bei Privaten wohnen möchten, werden ebenfalls ersucht,
so bald wie möglich Frau BINET-REVILLIOD, 8, chemin

du Square de Contamines, Genf, davon in Kenntnis
zu setzen und genau anzugeben, ob sie nur für die Nacht vom
5. auf den 6. Juni oder für die Dauer der Kongresswoche Unterkunft

wünschen, und welchen Pensionspreis sie zu zahlen gewillt
sind, falls sie kein Freilogis wünschen.

Nachtessen: Die Teilnehmerinnen an unserer Tagung können zwi
sehen den beiden Versammlungen gruppenweise in der Nähe de
Lokals zu Nacht essen. Die Delegierten und Mitglieder der
Sektionen, die sich liebèr an diesen Nachtesëén beteiligen, als dass
sie in ihr Quartier zurückkehren, mögen dies vor dem 1. Juni an
Frau Kather, 4, rue du Vieux-Collège, Genf, berichten.
(Preis des Nachtessens ungefähr Fr. 2.50.)

Tram: Nach dem Maison Communale Tram N° 12 (Haltestelle am
Eingang) und Tram N° 1 (Haltestelle Rond-Point de Plainpalais,
5 Minuten vom Eingang), N° 1 fährt vom Bahnhof an.

Internationaler Kongress für Frauenstimmrecht: Wer Auskunft über
den Kongress in Bezug auf schweizerische Angelegenheiten
wünscht, wende sich an Frl. Emilie Gourd, Präsidentin des
Organisationskomitees.

ÜI1L Kongress des Weltbundes für Frauenstimmrecht.

Genf, 6.—12. Juni 1920 (Gemeindehaus von Plainpalais.
Rue de Carouge 52.)

(Kongressbureau: Rue Etienne Dumont 22.)

Programm.
Sonntag, 6. Juni:

11 V* Uhr Gottesdienst in St. Pierre.
(Predigerin: Maud Royden, London).
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'/s° Uhr, abends, öffentliche Versammlung. (Gemeindehaus von'
Plainpalais.) Offizielle Ansprachen der Behörden. Rede von
Mrs. Chäpmann Câtt, Präsidentin des Weifbundes. Gesang.

Montag, 7. Juni :

9—12 Uhr Gesamtsitzung: Geschäftliches. 1

7*3—7*5 Uhr Gesamtsjtzung: Zukunft und Programm-Verfassung des
Weltbundes. Antrage, Diskussion.

7>9 Uhr, abends, öffentliche Versammlung: Die Frauen in den Par¬
lamenten. Rednerinnen : Fr, Münch, Abgeordnete (Dänemark),
Frl. Fufuhjelm, Abgeordnete (Finnland), Mrs. Ring Robinson,
a.-Senatorin (Colorado), Lady Astor M.-P.

• Dienstag, 8, Juni:
9—12 Uhr Gesamtsitzung: 1. Die Zukunft des Weltbundes (Fort¬

setzung). 2. Der Völkerbund und die Frauen.
7*3—7^5 Uhr gleichzeitige Sitzung dreier Sektionen: 1. Die Arbeit

der Frau in Gemeinde ehörden. 2. Gleiche Arbeit, gleicher Lohn
und das Recht der Frau auf Arbeit. 3. Die zivilrechtliche Stellung
der Frau, letzte Fortschritte.

7*9 Uhr Vorführungen des Institut Jacque Dalcroze (für Eingeladene).

Mittwoch, 9. Juni :

9—12 Uhr Gesamtsitzung: Die Frauen und die politischen Parteien.
Sollen die Frauen sich den politischen Parteien anschliessen
Oder eine eigene Partei bilden?

Vt3— '/25 Uhr gleichzeitige Sitzung dreier Sektionen : 1. Organisation der
Stimmrechtspropaganda. 1. Der ökonomische Werl der Handarbeit
der verheirateten Frau und der Familienmutter. 3. Der Kampf
gegen die -Prostitution mit Bezug auf die venerischen Krankhelten.

7s9 Uhr öffentliche Versammlung (im Reformationssaal Das Frauen-
• Stimmrecht in der Praxis. (Berichte der stimmberechtigten Frauen.

Was erwarten wir vom Frauenstimmrecht für die Familie, die
Sittlichkeit und das öffentliche Leben? Wie die Frauen das
Stimmrecht erworben haben (mit Lichtbildern).

Donnerstag, 10. Juni:
9—12 Uhr Gesamtsitzung: Bericht der Kommissionen für moralische

und ökonomische Gleichberechtigung.
7*3— 7*5 Uhr gleichzeitige Sitzung dreier Sektionen: 1. Die Presse

and die Frauenbewegung 2. Nationalität und Wohnort der
verheirateten Frau. 3. Die Wirkung der rechtlichen Stellung der
Frau auf das Kind.

7>9 Uhr öffentliche Versammlung: Die Stimmrechtsbewegung im
Orient. Rednerinnen: Delegierte aus Indien, Japan usw.

Freitag, 11. Juni:
9—12 Uhr Gesamtsitzung: Bericht der Kommission für bürgerliche

Gleichberechtigung.
5—7 Uhr Schlussempfang (nur für Mitglieder des Kongresses).

Samstag, 12. Juni:
Eventuelle Schlußsitzung, Erledigung der übriggebliebenen Geschäfte.

NB. Jeder Kongressteilnehmer erhält bei Beginn des Kongresses
ein detailliertes Programm in den drei Sprachen.

Die FrauenbeiDegung im Zeitalter der Renoiution.
(Schluss.)

Einen ähnlichem Ton schlagen auch die englischen

Predigten an, die damals das Haupterbauungsbuch junger

Mädchen" bildeten: „Ich bin erstaunt," sagt der

Prediger, „über die Torheit vieler FTauen, die immer den

Männern einen Vorwurf machen, wenn sie sie allein
lassen, wenn sie ihrer Gesellschaft diese öder jene andere

vorziehen, wenn sie sie mit Missachtung oder Gleichgültigkeit

behandeln, da sie doch — um die Wahrheit zu

sagen — sich das in hohem Masse selbst zuzuschreiben
haben. Nicht als ob ich die Männer rechtfertigen möchte,
wenn sie irgend ein Unrecht tun. Aber hättet ihr sie mit
mehr respektvoller Zuvorkommenheit und einer gieich-
mässigeren Zärtlichkeit behandelt, hättet ihr der Männer
Launen studiert, ihre Fehler übersehen, euch ihren
Ansichten in gringfügigen Dingen unterworfen, ihre
Anfälle von Ungleicbmässigkeit, Laune und Leidenschaft
übersehen, sanfte Antworten auf voreilige Worte gege¬

ben und euch selten beklagt, hättet ihr es zu eurer
täglichen Sorge gemacht, ihre Sorgen zu erleichtern, ihren
Wünschen zuvorzukommen, ihnen die trüben Stunden
zu erleichtern und Gefühle des Glückes hervorzurufen,
so könnte euer Haus noch zu dieser Stunde eine Stätte
häuslichen Segens sein."

Eine andere Ermahnung erteilt der ehrwürdige Dr.
Gregory in seinem „Vermächtnis an meine Tochter",
wenn er sagt: „Seid sehr vorsichtig, wie ihr euren
Verstand zeigt. Man wird denken, ihr wollt euch über den

Rest der Gesellschaft setzen. Wenn ihr über irgend welches

Wissen verfügt, so haltet es tief geheim, besonders

vor den Männern, die gewöhnlich mit einem eifersüchtigen
und böswilligen Auge auf die Frauen von grosser Bildung
und entwickeltem Verstand blicken." Wie genau die
Schriftsteller von damals das weibliche Wesen zu
umschreiben oder vielmehr den Frauen vorzuschreiben wüssten,

geht daraus hervor, dass einer von ihnen den Satz

aufstellte: „Melancholie bei einer Frau ist unweiblich".
Das Recht, das Alary Wollstonecraft im Gegensatz zu diesen

Männern für die Frau in Anspruch nimmt, ist dass

man sie nicht nur als Trabant des Mannes, sondern als

Wesen mit eigenem Zweck betrachte.

Zwar spreche man der Frau die unsterbliche
Seele nicht mehr ab; wie sie aber in einem
Zustand bestehen solle, wo man nicht freit noch sich
freien lässt, das sei nach den dermaligen Ansichten
schlechterdings undenkbar. Es ist darum Zeit — sagt
Mary — dass in diesen Ansichten eine Umwälzung
zustande kommt, Zeit, dass man den Frauen ihre verlorene

Würde wiedergibt, Zeit, dass man sie dazu bringt,
ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, sich selbst
und die Welt zu reformieren. Wie soll das geschehen?
Die Hauptarbeit muss die Erziehung tun. Man sorge
für die Kräftigung des weiblichen Körpers, indem man
die Mädchen sich freier bewegen lässt, denn jedes Mädchen

ist ein Wildfang, wenn sein Geist nicht durch
Untätigkeit oder Prüderie verdorben ist. Man behandle die

Furcht bei Mädchen wie die Feigheit bei Knaben, und
die Frauen werden bald ein würdigeres Benehmen

zeigen. Man lasse die Mädchen nicht so viel nähen oder sonst
sich um Kleider kümmern, man beschäftige sie
vielmehr mit Gartenarbeit. Und besonders bilde man ihren
Geist gründlich. Dazu schicke man sie nicht in Pensio-
naten zur Schule, sondern man verbinde in weiser
Absicht das Familienleben mit dem Leben unter ihresgleichen,

denn auch das letztere sei wichtig, da es die
Grundlage der sozialen Erziehung bilde. Also gründe
man Tagesschulen — ein in damaliger Zeit den Engländern

der obern Stände beinahe unbekanntes Ding — und
zwar Tagesschulen, in denen Knaben und Mädchen
gemeinsam unterrichtet würden. Das werde mehr als alles
andere dazu beitragen, das Verhältnis zwischen Männern
und Frauen natürlicher zu gestalten.

Wir Menschen von heutzutage können uns nicht mehr
vorstellen, warum die Verteidigung der Frauenrechte
einen solchen Sturm heraufbeschwören musste. Höchstens

daun dämmert uns eine Ahnung davon auf, wenn
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